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3. Ludwig, geboren 29. Juli 1800, starb 26. (16.?)
Januar 1836 als kurf. hessischer Schloßhaupt
mann.

4. Karoline, geboren 16. Februar 1804, heiratete
Karl Freiherrn von Stenglein, Domherrn von
Lübeck.

5. Friederike, heiratete den kurhessischen Staats
minister Christoph Heinrich Wilhelm v. Steuber.

Den Grafen von Hessenstein wurde das Wappen

der früheren, ausgestorbenen Familie der Grafen
von Hessenstein verliehen, die einer Verbindung

des Landgrafen Friedrich I., König von Schweden,
mit der Gräfin Hedwig Ulrike Taube entsprossen
war. Das Wappenschild war durch ein achteckiges

Ordenskreuz gevierl. Es zeigte im 1. und 4. Feld
in Blau 3 silberne wellenförmig gezogene rechte
Schrägbalken; im 2. und 3. Feld in Blau einen

goldenen gekrönten Löwen. Ein Mittelschild ent
hielt in Blau einen von Silber und Rot 10 mal

quergestreiften Löwen, rechts oben begleitet von
einem abgekürzten silbernen linken Schcägbalken,
also den hessischen Löwen mit dem Beizeichen der

nicht rechtmäßigen Abstammung.
Gräfin Karoline von Schlotheim, die Mutter

der Hessensteins, starb am 7 Januar 1847 und

wurde auf dem Kasseler Friedhof vor dem Hol

ländischen Tore begraben. Ihr Grabstein, der
auf der Rückseite die Inschrift „Der Wohltäterin
der Armen" trug, wurde vor einigen Jahren

beseitigt und das Grab der Erde gleich gemacht.

Den Unterhalt dieser drei Familien neben seiner
landgräflichen Familie zu bestreiten, mag Wil
helm IX., der bekanntlich sehr sparsam, um nicht
zu sagen: geizig, war, zu kostspielig geworden
sein. Er griff deshalb alsbald zu, als ihm ein
Vorschlag gemacht wurde, wie er den Unterhalt

seiner drei Nebenfamilien auf den Rücken des

hessischen Volkes abwälzen konnte. Dieser Vor
schlag ging dahin, den Preis des in der Saline
Nauheim, die zur Grafschaft Hanau gehörte und
erst 1785 mit dieser an Hessen kam, hergestellten
Salzes um 1 Kreuzer für den Scheffel zu er

höhen und die dadurch gewonnene Mehreinnahme
den drei Familien der Freiherrn von Haynau
und von Heimrod und der Grafen von Hessenstein

zu ihrem Unterhalte zuzuwenden. Der Erfinder
dieser Maßregel ist, wie allgemein und unbestritten
angegeben wird, Karl Friedrich Buderus gewesen.
Dieser, der Sohn des Armenschulmeisters zu Hanau,

war Schreib- und Musiklehrer der Kinder der

Frau von Lindenthal. Durch allerlei kleinliche,
aber einträgliche Finanzkünste machte er sich bei
Wilhelm IX. beliebt, wurde in den hessischen

Staatsdienst übernommen, folgte dem Kurfürsten
1806 in das Exil, wurde nach dessen Rückkehr Ge

heimer Rat und Rentkammerpräsident in Hanau,
1817 Bundestagsgesandter und starb, als Buderus

von Carlshausen geadelt, im Jahre 1819. Seinem

Vorschlage folgend, verlieh Wilhelm IX. durch
Reskript vom 5. Oktober 1798 zuerst den Ge

schwistern von Haynau die sog. Salzkreuzer und
dehnte diese Verleihung durch Reskript vom 5. Ok
tober 1805 auf die Geschwister von Heimrod und
von Hessenstein aus.

Es ist nicht sicher, ob sich die Verleihung auf die
Saline Nauheim allein oder auf sämtliche hessen-
kasselische Salinen bezogen hat. Sollte letzteres
der Fall gewesen sein, so kann jedenfalls Sooden
nicht in Frage kommen, da dieses Salzwerk nicht
Eigentum des hessischen Staates war, sondern der
Pfännerschaft gehörte und nur durch die ewige
Lokation vom Jahre 1586 an die Landesherrschaft

verpachtet war. Tatsächlich sind von der Saline

Sooden die Salzkreuzer nicht gezahlt worden. Bei
den übrigen Salinen, Karlshafen und Schmal
kalden, könnte es der Fall gewesen sein. Diese
Salinen gingen aber anfangs der 1830 er Jahre

infolge des Anschlusses Kurhessens an den Zoll
verein ein, so daß von da ab die Salzkreuzer

zweifellos nur noch von Nauheim gezahlt wurden.

Man hat gegen den Landgrafen wegen dieser
Maßregel, durch die er die Unterhaltung seiner
Nebenkinder auf das hessische Volk abwälzte und
diesem ein so notwendiges Nahrungsmittel, wie
das Salz, verteuerte, schwere Vorwürfe erhoben.
Theoretisch gewiß mit Recht. In der Praxis stellt
sich die Sache aber nicht so schlimm dar. 1 Scheffel
Salz entspricht an Gewicht etwa 1 Zentner. Die

Erhöhung des Preises — 3,5 Pf. auf 50 Kilo-

gramm — ist also eine so außerordentlich mäßige

gewesen, daß der einzelne sie kaum empfunden
haben kann.

In welcher Weise die Verteilung auf die ein
zelnen Familien erfolgte, ließ sich nicht ermitteln;
vielleicht ist ihr die Kopfzahl der Kinder zu Grunde
gelegt worden. Neben den drei Familien erhielt
auch das Konsistorium zu Hanau einen gewissen
Anteil an den Salzkreuzern zu milden Zwecken.

(Fortsetzung folgt.)


